
Sachkundenachweis für Seenotsignalmittel 
nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht 

Nahezu alle seegängigen Boote sind mit pyrotechnischen Seenotsignalmitteln (einer Signalpistole 
mit Munition, Signalraketen, Handfackeln, Rauchsignalen) ausgerüstet. Während Handfackeln und 
Rauchsignale ohne besondere Einschränkungen erworben und benutzt werden dürfen, ist bereits 
die Verfügungsgewalt über eine Signalpistole oder Signalraketen nur gestattet, wenn ein 
Sachkundenachweis nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz vorgelegt werden kann. Zum Kauf 
einer Signalpistole benötigt man sogar eine Waffenbesitzkarte.  

Am 01.08.2005 ist eine neue Prüfungsordnung für die Prüfung des Sachkundenachweis 
Seenotsignalmittel in Kraft getreten. Prüfungen nach der alten Verordnung werden nicht mehr 
durchgeführt. Der Fragenkatalog umfasst insgesamt 120 Fragen zu den Themen Gesetzeskunde 
aus dem Waffen-, Straf-, Sprengstoff- und Seeverkehrsrecht sowie Gerätekunde. Der 
Prüfungsbogen umfasst 30 Fragen, die Prüfungszeit ist 60 Minuten für die Theorie. Bei bestandener 
Theorie erfolgt im Anschluss eine praktische Prüfung. Dort müssen von 5 Aufgaben 4 bestanden 
werden. Nach bestandener Prüfung wird der Sachkundenachweis (SKN) ausgestellt. Ein Eintrag in 
einen Führerschein ist nicht mehr möglich. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist der 
Besitz eines Sportbootführerscheines, die Vollendung des 18. Lebensjahres und ein Lichtbild.  

Mindestalter 

• 18 Jahre  

Prüfung 

• Der theoretische Prüfungsteil umfasst einen Fragebogen mit 30 Fragen und ggf. eine 
mündliche Prüfung. Es sind ausreichende Kenntnisse der waffenrechtlichen, waffen- und 
munitionstechnischen Begriffe, über Notwehr und Notstand, das Aufbewahren von 
Schusswaffen und Munition, sonstige Pflichten für den Waffen- und Munitionsbesitz, die 
Kennzeichnung von Schusswaffen und Munition, die Ballistik und die Handhabung der 
Signalwaffen sowie den Umgang und die Klassifizierung von Seenotsignalmitteln 
nachzuweisen.  

• Im darauffolgenden praktischen Prüfungsteil muss die Handhabung der Signalwaffen, ihrer 
Munition und der übrigen Seenotsignalmittel demonstriert werden. Es sind mehrere 
Fertigkeiten vorzuführen.  

 


